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Anlage zur Nebengebührenverordnung 
des Gemeinderates vom 29.07.2021, Zahl 011-2/1-2021 

 
Abschnitt I 

Überstundenvergütung 
(§153 Kärntner Dienstrechtsgesetz) 

 
Standesbeamte: 
Dem Standesbeamten gilt für jede außerhalb der Dienstzeit vorgenommene Trauung folgende 
Überstundenvergütung: 
 für die erste Trauung  2 Überstunden 
 für zwei Trauungen  4 Überstunden 
 für jede weitere Trauung  1 Überstunde 
 

Abschnitt II 
Mehrleistungszulage 

(§158 Kärntner Dienstrechtsgesetz) 
 

1. Amtsleiter    mtl. 6,0000% 
2. Finanzverwalter    mtl. 5,0000% 

 
3. Schriftführer, die an Sitzungen des Gemeinderates, Gemeindevorstandes und der 

Ausschüsse außerhalb der Dienstzeiten teilnehmen, erhalten              je Sitzung 2,2844% 
 

Abschnitt III 
Erschwerniszulage 

(§160 Kärntner Dienstrechtsgesetz) 
 
1. Bedienung von Computern   mtl. 2,4789% 

 
Abschnitt IV 

Aufwandsentschädigung 
(§162 Kärntner Dienstrechtsgesetz) 

 
1. Amtsleiter    mtl. 6,0000% 
2. Finanzverwalter    mtl. 5,0000% 
3. Standesbeamter                                             jährl. 20,0000% 

 
Abschnitt V 

Fehlgeldentschädigung 
(§163 Kärntner Dienstrechtsgesetz) 

 
mit Führung der Gemeindekasse beschäftigten Bediensteten  mtl. 4,0000% 

 
 
 

Der Bürgermeister 
DI Michael Reiner 

Datum: 29.07.2021
Zahl: 011-2/2-2021



 

Dieses Dokument wurde amtssigniert! 

Informationen unter https://www.deutsch-griffen.at/de/amtssignatur 

Hinweis: Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokumentes hat gemäß § 20 
E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. 

Signatur aufgebracht von Martin Reiner, 20.08.2021 09:40:05 
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